Praktikumsvereinbarung
Die vorliegende Vereinbarung regelt die Beziehungen zwischen:
(im Folgenden die „Kanzlei“)

Name, Adresse und Kontaktdaten der Anwaltskanzlei

(im Folgenden die „Universität)

Universität Potsdam
Juristische Fakultät
Verwaltung des Deutsch-Französischen Studiengang Rechtswissenschaften
[bookmark: _GoBack]Julia Dopleb
August-Bebel-Str. 89
14482 Potsdam

UND

(im Folgenden „Praktikantin“)

Name, Vorname, Matrikelnummer, Adresse und Kontaktdaten des Studenten,
Deutsch-Französischer Studiengang Rechtswissenschaften (Fachsemester und Jahr)


Artikel 1: Gegenstand und Inhalt des Praktikums
Das Praktikum ist der Teil der Ausbildung und des beruflichen Vorhabens der Praktikantin.
Hauptziel des Praktikums ist es, die Praktikantin für den Anwaltsberuf auszubilden und einen Überblick über die Funktionsweise und das Management einer Anwaltskanzlei in Deutschland zu geben. Das Praktikum wird der Praktikantin auch ermöglichen, die während Ihrer Ausbildung erworbenen theoretischen und methodischen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden, ihre Kompetenzen zu erkennen und ihr berufliches Vorhaben voranzubringen. Die Hauptaufgaben der Praktikantin werden folgende sein: hier detailliert beschreiben

Artikel 2: Praktikumsdauer
Die Praktikumsvereinbarung gilt für einen Zeitraum von…
Das Praktikum kann im gegenseitigen Einvernehmen zwischen den Parteien verlängert werden. Die Gesamtdauer des Praktikums darf jedoch….Monate nicht überschreiten.
Das Praktikum beginnt am ….und endet am…

Artikel 3: Ablauf und Organisation des Praktikums
Die Ausführung des Praktikums ist die Kanzlei, deren Adresse oben aufgeführt ist.
Die Praktikantin unterliegt den Regeln der Disziplin sowie den geltenden internen Regeln der Disziplin sowie den geltenden internen Regeln der Kanzlei (insbesondere in Bezug auf Arbeitszeiten, Hygiene- und Sicherheitsvorschriften). Im Falle eines Disziplinarverstoßes behält sich die Kanzlei das Recht vor, das Praktikum nach Mitteilung an die Universität zu beenden. 
Status der Praktikantin: Während des Praktikums geniest die Praktikantin keinen Angestelltenstatus. Die Praktikantin bleibt weiterhin an der Universität als Studentin eingeschrieben.
Präsenz: Die wöchentliche Präsenszeit der Praktikantin in der Kanzlei beträgt….Stunden.

Artikel 4: Vergütung der Praktikantin
Hier festlegen, ob es eine Vergütung gibt und wie diese aussieht.

Artikel 5: Abwesenheiten
Die Praktikantin darf sich nur in Absprache mit der Kanzlei freistellen lassen oder durch ein ärztliches Attest. In jedem Fall muss die Kanzlei vorab informiert werden.

Artikel 6: Geheimhaltungs- und Schweigepflicht
Die Praktikantin verpflichtet sich, die vertraulichen Informationen, die sie gegebenenfalls im Rahmen ihrer in der Kanzlei durchgeführten Arbeiten erhält, unter keinen Umständen weiterzugeben. Eventuelle Berichte, Mitteilungen oder Publikationen dürfen ohne vorherige Zustimmung der Kanzlei nicht verbreitet werden.
Die Praktikantin verpflichtet sich, keinerlei Kopien, in welcher Form auch immer, von im Rahmen ihres Praktikums durchgeführten Arbeiten und gesichteten Dokumenten zu machen, es sei denn die Kanzlei hat hierzu ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben. 

Artikel 7: Abbruch des Praktikums
Abbruch auf Initiative der Praktikantin: die Praktikantin kann die vorliegende Praktikumsvereinbarung nach vorheriger Information der Kanzlei kündigen.
Abbruch auf Initiative der Kanzlei: die Kanzlei hält sich das Recht vor, das Praktikum (ohne Zahlung des Entgelts) zu beenden, sofern Bestimmungen und Regeln der Kanzlei verletzt werden.

Potsdam, den__________________

_____________________________
Anwaltskanzlei

_____________________________
Verwaltung des Deutsch-Französischen Studiengang Rechtswissenschaften
Julia Dopleb
Universität Potsdam
Juristische Fakultät

______________________________                                  
Praktikantin














